
Ein kubanischer Vorschlag wurde ange­
nommen, in dem die Notwendigkei t f inan­
ziel ler und mater iel ler Hilfe, einschließlich 
mil i tär ischer, für die Bef re iungsbewegun­
gen gefordert wurde. 
Schließlich machte sich die Konferenz den 
Vorschlag des Gast landes Niger ia zu 
e igen, in Af r ika eine eigene Stat ion von 
Radio Vereinte Nationen zu err ichten, um 
Informat ionen über die Apar the id zu ver­
brei ten. S U 

Wirtschaft und Entwicklung 

Abschluß der 31. Generalversammlung: Bericht 
über Nord-Süd-Dialog (44) 

Die Wiederaufnahme der am 22. Dezem­
ber 1976 vertagten 31 . Generalversamm­
lung (vgl. VN 1/1977 S. 25) in der Zeit vom 
13. bis zum 17. September 1977 war den 
Ergebnissen der Pariser >Konferenz über 
Internat ionale Wirtschaft l iche Zusammen­
a r b e i t (KIWZ; Nord-Süd-Dialog) gewid ­
met. Ein Einvernehmen kam bis zum 
Schluß nicht zustande. 
Nach dem Resolut ionsentwurf der Gruppe 
der 77 hätte die Generalversammlung die 
Ergebnisse der Pariser Konferenz als zu 
bescheiden bedauert und die entwickel ten 
Staaten aufgefordert , ihre Haltung alsbald 
zu ändern. Die Sprecher der Entwicklungs­
länder beklagten vor a l lem, daß auf der 
KIWZ über die Probleme der Verschuldung 
sowie der Kaufkrafts icherung im Rohstoff­
bereich keine Einigung erzielt worden sei. 
Die Wort führer der entwickel ten Marktwir t ­
schaftsländer stuften die Konferenz dem­
gegenüber als nur eine Etappe in dem 
Prozeß eines längeren Dialogs ein und 
plädierten dafür, d ie Erfolge der KIWZ 
(grundsätzl iche Verständigung über ge­
meinsamen Rohstof fonds, Sonder fonds für 
die ärmsten Länder) nicht ger ing zu schät­
zen. Im Verlauf mehrtägiger informel ler 
Verhandlungen im Zwei ten Ausschuß der 
Generalversammlung kam man sich zwar 
näher, doch gelang es nicht, in al len 
Punkten zu einem Einverständnis zu ge­
langen. Die Gruppe der 77 bestand nicht 
darauf, daß über ihren Resolut ionsentwurf 
abgest immt werde. Ihr pakistanischer 
Sprecher erkannte in seiner Schlußerklä­
rung an, die andere Seite sei zu e inem 
konstrukt iven Dialog bereit, und die Ent­
wick lungsländer wol l ten vermeiden, daß 
die Meinungsunterschiede über d ie Ein­
schätzung der KIWZ-Ergebnisse den Fort­
gang des Dialogs belasteten. NJP 

Wüstenkonferenz: Aktionsplan - Sonderkonto (45) 

Während für die Bewohner unserer Bre i ­
tengrade die Themat ik eher in das aus­
gefal lene Fachgebiet einiger wen iger Ex­
perten zu fal len scheint, wurde im Laufe 
der Beratungen der >Konferenz der Ver­
einten Nat ionen über das Vordr ingen der 
Wüsten< vom 29. August bis 9. September 
1977 deut l ich, daß zwei Drittel al ler Länder 
der Welt von der Gefahr der Wüstenbi l ­
dung in einzelnen Gebieten betroffen und 
daß die Wüsten in al len Regionen der Welt 
im Vordr ingen begrif fen sind. Ziel der Kon­
ferenz in der kenianischen Hauptstadt 
Nairobi war es daher, die Kenntnisse über 
d ie Ausbre i tung der Wüsten zu vert iefen 
und Mittel und Wege zu f inden, um das 
wei tere Vordr ingen der Wüsten zu s toppen 

und mögl icherweise sogar diesen Prozeß 
umzukehren. 
In seiner Eröf fnungsansprache stel l te der 
kenianische Vizepräsident Daniel Arap Moi 
das Problem der Zurückdrängung der W ü ­
sten in den wel twei ten Zusammenhang des 
Umweltschutzes und betonte, daß es Auf­
gabe al ler Regierungen sein sol l te zu ver­
h indern, daß aus f ruchtbarem Boden W ü ­
ste w i rd . 
Der Generalsekretär der Konferenz und 
Exekut ivdirektor des UN-Umwel tpro­
gramms (United Nations Environment Pro­
gramme, UNEP) Mostafa To lba machte auf 
den unhei lvol len Zusammenhang mit dem 
Bevölkerungsproblem aufmerksam. Gera­
de zu einer Zeit , als d ie B e v ö l k e r u n g s ­
e x p l o s i o n begann und einen enormen An­
st ieg der Lebensmit te lerzeugung er for­
derte, beschleunigte sich der Prozeß der 
Landverödung. Man verfüge jetzt jedoch 
über genügend Kenntnisse, um mit diesem 
Problem fert ig zu werden. 
Zum Abschluß der Konferenz wurde ein 
Akt ionsplan mit nationaler, regionaler und 
internat ionaler Zielsetzung verabschiedet, 
in dem ein konkretes Programm für die 
Zusammenarbei t beim Kampf gegen die 
Ausbrei tung der Wüsten und die Wie­
dergewinnung dürren Bodens enthalten ist. 
In ihm werden die Regierungen aufgefor­
dert, zunächst zu untersuchen, welche 
Tei le ihres Landes von der Wüstenbi ldung 
betroffen oder dafür anfäl l ig s ind. Als Mit­
tel für die Bekämpfung w i rd der r ichtige 
Einsatz der Wasserressourcen und der 
Schutz der bestehenden Pflanzen- und 
Tierwel t empfohlen. Weiterhin werden in ­
tensive Forschungen über die Verwendung 
neuer oder unkonvent ionel ler Energie­
quel len in Dürregebieten gefordert . 
Mit 37 J a - gegen 18 Nein-St immen nahm 
d ie Konferenz bei 18 Enthal tungen den 
Vorschlag der afr ikanischen Ländergruppe 
an, ein >Sonderkonto< für d ie Durchfüh­
rung des Akt ionsplans einzur ichten. Die 
Gegenst immen kamen vornehml ich von je ­
nen Staaten, d ie die Hauptbei t ragsle isten-
den zu den mult i lateralen Entwick lungspro­
grammen s ind. S U 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Obereinkommen gegen Rassendiskriminierung: In­
dividualbeschwerde von sechs Staaten anerkannt — 
Prüfung von Staatenberichten durch den Sachver­
ständigenausschuß (46) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1977 S. 60 f. fort.) 
I. Das i n t e r n a t i o n a l e Übere inkommen zur 
Besei t igung jeder Form von Rassendiskr i -
minierung< sieht ein Indiv idualbeschwerde-
verfahren vor, welches offensteht, wenn 
sich ihm zehn Vertragsstaaten unterwor­
fen haben. Als sechster Staat gab Ecuador 
die Erklärung ab, daß es »die Zuständ ig­
keit des Ausschusses für die Entgegen­
nahme und Erörterung von Mit te i lungen 
einzelner seiner Hohei tsgewalt unterste­
hender Personen oder Personengruppen 
anerkennt, die vorgeben, Opfer e iner 
Ver letzung eines in d iesem Übere inkom­
men vorgesehenen Rechts durch diesen 
Vertragsstaat zu sein« (Art. 14 Abs. 1 des 
Übere inkommens) . Ecuador folgt damit 
Schweden (Unterwerfungserklärung am 
6. Dezember 1971), den Nieder landen (10. 
Dezember 1971), Uruguay (11. September 

1972), Costa Rica (8. Januar 1974) und Nor­
wegen (23. Januar 1976). 
I I . Der Schwerpunkt der Arbei t des Aus­
schusses zur Besei t igung jeder Form von 
Rassendiskr iminierung lag auch während 
der 16. Tagung vom 1. bis 19. August 1977 
in New York bei der Prüfung von Staaten­
ber ichten. Der Ausschuß befaßte sich 
außerdem gemäß Art . 15 des Übere inkom­
mens mit der Lage in 22 abhängigen Ge­
bieten. Die Staatenberichte riefen im we­
sentl ichen die fo lgenden Reakt ionen her­
vor. 

Algerien: Fast alle Experten, d ie sich zu 
Worte meldeten, rügten den Bericht als 
lückenhaft. Besonders häufig wurden spe­
zif ische Angaben über Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Unterr ichts, der Erzie­
hung, Kultur und Informat ion (Art. 7 des 
Übereinkommens) vermißt. Einige Aus­
schußmitgl ieder f ragten nach der Straf­
gesetzgebung, doch war der Vertreter A l ­
ger iens außerstande, darüber im einzel­
nen Auskunf t zu geben. Der Tenor zah l ­
reicher Wor tmeldungen lautete etwa, es 
sei schade, daß ein Land mit so großen 
Meri ten im Kampf gegen d ie Rassendiskr i ­
min ierung wie Alger ien keinen besseren 
Bericht erstattet habe. 
Mauritius: Der Vertreter von Mauri t ius er­
klärte bei der Einführung des Berichts, der 
Beitr i t t zum Übere inkommen sei seinerzeit 
reine Formsache gewesen, denn in seinem 
Land gebe es keinerlei Rassendiskr imi­
n ie rung; deshalb brauche es auch keine 
wei teren Maßnahmen zu ergre i fen. Der 
Ausschuß ignorierte diese Selbsteinschät­
zung ; einigen Experten boten die Anga­
ben über die Gesetzesvorschri f ten, nament­
lich im Bereich des Strafrechts, Anlaß zu 
Krit ik. Etliche Sachverständige stel l ten prä­
zise Fragen, etwa nach der ethnischen Z u ­
sammensetzung d e r mult i rassischen Be­
vö lkerung von Mauri t ius, nach den Lan­
dessprachen, nach der Bedeutung von 
>Kasten<. Insgesamt wurde bemängelt , der 
Bericht lasse nicht erkennen, wie die na­
t ionalen Rechtsvorschrif ten zugunsten einer 
Rassenharmonie in der Praxis durchge­
setzt würden . 

Vereinigte Arabische Emirate: Der Aus­
schuß interessierte sich vorwiegend für die 
Rechtsstel lung von Ausländern und spe­
ziell ausländischen Arbe i tnehmern, außer­
dem für das System gericht l ichen Rechts­
schutzes. Später kam es zu einer Grund­
satzdebatte über die Frage, inwieweit aus­
ländische Arbei tnehmer von dem Überein­
kommen erfaßt würden und in die Zustän­
digkei t des Ausschusses f ie len. Der Vor­
sitzende zog nach der viel leicht nur vor­
dergründig kontroversen Diskussion das 
Fazit, das Ausschußmandat erstrecke sich 
nicht auf ausländische Arbe i tnehmer als 
solche, so daß der Ausschuß insofern be­
hutsam vorgehen müsse. Nichtsdestoweni­
ger wurde überwiegend nicht in Abrede 
gestellt, daß ausländische Arbe i tnehmer 
Opfer von Rassendiskr iminierung werden 
und damit auch den Ausschuß angehen 
können. 

Obervolta: Die meisten Experten sprachen 
die Frage an, welche Bedeutung dem Um­
stand beigemessen werden müsse, daß die 
Verfassung seit 1974 suspendier t sei. Der 
Vert reter Obervol tas versicherte, d ie Unter­
drückung von Rassendiskr iminierung sei 
dadurch nicht berührt . In einer anderen 
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